
St.Gallen

GENTINA GEB. CAZZOLA, ALBINA
11.08.1926 – 11.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9016 St.Gallen,
Martinsbruggstrasse 41a. Der Trauer-
gottesdienst findet am Freitag, 28. Sep-
tember 2018 um 11.00 Uhr in der Kir-
che Halden statt.

BERNHARDSGRÜTTER, URS THEO
01.03.1965 – 12.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9014 St.Gallen,
Wolfganghof 17. Die Abdankung findet
am Donnerstag 27. September 2018 um
10.00 Uhr auf dem Friedhof St.Georgen
statt.

HERZOG GEB. ISENRICH,
HELENA ADELHEID
04.03.1933 – 12.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9016 St.Gallen,
Rorschacher Strasse 252. Die Abdan-
kung hat im engsten Familienkreis statt-
gefunden.

WALSER GEB. LORENZI, ANNA IDA
08.03.1934 – 14.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Linsebühlstrasse 83a. Die Abdankung
findet am Donnerstag, 27. September
2018 um 14.00 Uhr in der Friedhofka-
pelle auf dem Ostfriedhof statt.

ZÜND, GUIDO JOSEF
08.08.1947 – 16.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9015 St.Gallen,
Moosgartenstrasse 8. Der Trauergottes-
dienst hat bereits stattgefunden.

LANGNER, EDUARD ANTON
11.06.1939 – 18.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Rappensteinstrasse 49. Die Abdankung
hat bereits stattgefunden.

SEILER GEB. KÜNG, VERENA
19.05.1928 – 18.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Rorschacher Strasse 80. Die Abdan-
kung findet am Freitag, 28. September
2018 um 13.30 Uhr auf dem Ostfriedhof
statt. Anschliessend, um 14.30 Uhr,
Trauergottesdienst in der Altersresi-
denz Singenberg, Rorschacher Strasse
80.

PETROVIC, PREDRAG
19.03.1934 – 19.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Gartenstrasse 5. Die Abdankung hat be-
reits stattgefunden.

WENK, JOHANN MARTIN
22.05.1929 – 19.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9016 St.Gallen,
Lindenstrasse 167. Die Urnenbeiset-
zung findet im engsten Familienkreis
statt.

SONDERER GEB. BROMBAUER, JULIE
13.05.1930 – 19.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Hochwachtstrasse 5a. Die Abdankung
findet amMittwoch, 3. Oktober 2018 um
11.00Uhr inderFriedhofkapelle auf dem
Ostfriedhof statt.

SCHWIZER GEB. GEMPERLE,
ADELHEID BERTHA
13.05.1934 – 20.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9016 St.Gallen,
Achselnstrasse 32. Der Trauergottes-
dienst findet am Samstag, 29. Septem-
ber 2018 um10.30Uhr in der KircheHal-
den, St.Gallen statt.

OSTERWALD GEB. OESCH,
HELENA HILDEGARD
22.08.1920 – 21.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Felsenstrasse 6. Die Abdankung findet
am Montag, 1. Oktober 2018 um 10.00
Uhr in der Friedhofkapelle Feldli beim
Haupteingang statt.

KRUMMENACHER, EMIL ERNST
13.04.1919 – 23.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9000 St.Gallen,
Rorschacher Strasse 80. Die Abdan-
kung findet am Freitag, 28. September
2018 um 11.00 Uhr auf dem Friedhof
St.Georgen statt. Anschliessend Trau-
erfeier in der Katholischen Kirche St.Ge-
orgen.

Gossau

HUMBEL, MARKUS CHRISTIAN
24.12.1963 – 15.09.2018
Wohnhaft gewesen in Gossau, St.Gal-
lerstrasse 66. Die Urnenbeisetzung mit
anschliessendem Trauergottesdienst
findet am Freitag, 28. September 2018
um 10.00 Uhr auf dem Friedhof Wald-
kirch statt.

KOLLER, ALOIS PIUS
09.06.1931 – 16.09.2018
Wohnhaft gewesen in Gossau, Zeug-
hausstrasse 16a. Die Trauerfeier findet
amFreitag, 28. September 2018um10.30
Uhr in der Pauluskirche statt.

AMMANN GEB. VON BERGEN, ROSA
22.09.1933 – 17.09.2018
Wohnhaft gewesen in Gossau, Halden-
strasse 46, Stiftung Vita Tertia. Die Ur-
nenbeisetzung findet am Freitag, 28.
September 2018 um 14.15 Uhr auf dem
Friedhof Hofegg statt.

EBERLE GEB. WALTHER, IDA ELISABETHA
02.03.1926 – 22.09.2018
Wohnhaft gewesen in Gossau, Bahn-
hofstrasse 37. Die Urnenbeisetzung fin-
det amMontag, 1.Oktober um 10.00 Uhr
auf dem Friedhof Hofegg statt. An-
schliessend Trauerfeier in der Paulus-
kirche.

Wittenbach

RIZZI GEB. HANSELMANN, RITA ROSA
28.04.1945 – 13.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9300 Wittenbach,
Bruggwiesen 5. Die Abdankung findet
im engsten Familienkreis statt.

SCHERRER, AMBROSIUS,
10.07.1923 – 18.09.2018
Von Mosnang SG, wohnhaft gewesen in
9300 Wittenbach, mit Aufenthalt im Al-
ters- und Pflegeheim Rheinauen, 9444
Diepoldsau. Die Abdankung findet am
Freitag, 28. September 2018 um 10.30
Uhr in der Katholischen Kirche St.Ul-
richsberg, Wittenbach statt.

BLASER GEB. ZURLINDEN, LILY FANNY
11.01.1933 – 23.09.2018
Wohnhaft gewesen in 9300 Wittenbach,
Alterszentrum Kappelhof. Die Abdan-
kung findet am Freitag, 28. September
2018 um 14.00 Uhr in der Evangeli-
schen Kirche Vogelherd, Wittenbach
statt.

TRAUERANZEIGEN
Das ist die Verheissung, die er uns verheissen hat: das ewige Leben. (1. Johannes

2,25)

ST.GALLEN UND TRAUER

Bei Verkehrsschikanen wird
die Stadt zurückgepfiffen
Der St.Galler Kantonsrat hat
zum Strassenbauprogramm
Entscheide gefällt, die vom
St.Galler Stadtrat und vom
Stadtparlament ein Umdenken
verlangt. Schikanen für den
motorisierten Individualver-
kehr (MIV) sind auf Kantons-
strassen (Haupt- und Durch-
gangsstrassen) nicht mehr er-
laubt. Das bedingt, dass die
Stadt ihre Verkehrsplanung
durch das kantonale Diktat
umstellen muss.

Strassenbauprogramm Gemäss
dem angenommenen Antrag sind
Kantonsstrassen so auszugestal-

ten, dass sie für den motorisierten
Individualverkehr keine Einschrän-
kung der vorhandenen Leistungs-
fähigkeit zur Folge haben. Neue
Haltestellen sind wenn möglich als
separate Busbuchten zu realisieren.
Lochers Begründung kam beim Ple-
num offensichtlich an: «Busbuch-
ten haben grosse Vorteile – sie er-
lauben ein sicheres Ein- und Aus-
steigen der Fahrgäste und behin-
dern den übrigen rollenden Ver-
kehr nicht. Es soll verhindert wer-
den,dassHaltestelleneinfachaufdie
Strasse gesetzt beziehungsweise zu-
rückversetzt werden, um sie damit
als Mittel zur Behinderung des Ver-
kehrs auf Kantonsstrassen zu nut-
zen. Es soll als planerische Vorgabe
festgehalten werden, dass wenn im-
mer möglich separate Busbuchten
zu realisieren beziehungsweise bei-
zubehalten sind.»

Weiter führte Locher aus, dass Fahr-
bahnhaltestellen in begründeten
Einzelfällen dort Sinn machten, wo
nachgewiesen werden könne, dass
dadurch die Kapazität auf Kantons-

strassen nicht eingeschränkt werde
und eine andere Lösung aufgrund
enger örtlicher Verhältnisse oder
starker Behinderung des Busbe-
triebs nicht möglich sei.

Keine Tempo-30-Zonen auf Kan-
tonsstrassen
Weiter ist gemäss dem neuesten Be-
schluss des Kantonrates auf Antrag
der vorberatenden Kommission auf
Kantonsstrassen auf Tempo-30-Zo-
nen zu verzichten ist. Sind sie als
einzige Möglichkeit ausnahmswei-
se erforderlich, darf die Leistungs-
fähigkeit der Strasse dadurch nicht
beschränkt werden. Eine aus-
nahmsweise erforderliche Be-
schränkung der Leistungsfähigkeit
einzelner Abschnitte ist im umlie-
genden Strassennetz mindestens
auszugleichen.

Dringliche Bearbeitung der Eng-
passbeseitigung
Neu ist ins 17. Strassenbaupro-
gramm auch aufgenommen wor-

den, dass die Projektierungsarbei-
ten der Kantonsstrassenabschnitte
im Bereich der Engpassbeseitigung
N1/56 St.Gallen mit Güterbahnhof
und Tunnel Liebegg mit hoher
Dringlichkeit zu bearbeiten sind.
Soweit möglich und erforderlich ist
ein Entwurf für den Beschluss über
Bau- und Auflagenprojekte in ei-
nem gesonderten Erlass dem Kan-
tonsrat vorzulegen. Der Kantonsrat
hat einen Streichungsantrag der SP
mit hoher Deutlichkeit (90 : 18 Stim-
men) abgelehnt. Dazu erklärt FDP-
Kantonsrat Walter Locher, Präsi-
dentder IGEngpassbeseitigung und
Antragsteller betreffend Busbuch-
ten auf Anfrage: «Die SP setzte sich
hier über den klaren Entscheid der
Bürgerschaft der Stadt St.Gallen
hinweg, welche am 28. Februar 2016
mit 63 Prozent Ja gesagt hat zu die-
sem Projekt mitsamt dem inner-
städtischen Anschluss Güterbahn-
hof.» Gesamthaft sieht Locher, dass
der Kantonsrat der städtischen Ver-
hinderungspolitik im Strassenver-
kehr einen Riegel geschoben hat. Er
verweist in diesem Zusammenhang
auf die Studie des St.Galler HEV, die
aufzeigt, wie stark die Erreichbar-
keit von St.Gallen vom motorisier-
ten Individualverkehr abhängig
bleibt: «Im Umkreis von 15 Minu-
ten Fahrzeit lassen sich mit dem öf-
fentlichen Verkehr zwar 100‘000
Personen erreichen, mit dem mo-
torisierten Individualverkehr ver-
grössert sich die Erreichbarkeit
markant auf rund 180‘000 Perso-
nen. Vergrössert man den Umkreis
weiter,erhöhtsichdasVerhältnisum
den Faktor zwei. Die Erreichbarkeit
von St.Gallenmuss daher auch über
diesen Verkehr gewahrt und ver-
bessert werden. Dazu gehört über-
dies die Erhaltung eines ausrei-

chenden Parkplatzangebotes in der
Innenstadt.»

Sicherstellung der Finanzierung
bleibt offen
Nicht alle Anträge der vorberaten-
den Kommission zur Sicherung der
Finanzierung sind vom Plenum an-
genommen worden. Aus der Bot-
schaft zum Strassenbauprogramm
ist ersichtlich, dass für grosse Bau-
vorhaben in den nächsten 16 Jah-
ren gerade noch 135 Millionen
Franken zur Verfügung stellen. Das
ist viel zu wenig. Immerhin wird der
Personalaufwand im Tiefbauamt ab
2020 um eine Million Franken er-
höht, um sicherzustellen, dass das
17. Strassenbauprogramm und die
Agglomerationsprojekte umgesetzt
werden können.

Die Finanzierung erfolgt über den
Strassenfonds. Wohl aus Angst, die
Finanzlage des Kantons könne be-
einträchtigt werden, lehnte das Ple-
num den Antrag ab, die Verkehrs-
bussen in den Strassenfonds zu lei-
ten. Doch die vorberatende Kom-
mission lässt nicht locker. Sie hat ei-
ne Motion eingereicht, mit der sie
die Regierung einlädt, dem Kan-
tonsrat eine Änderung der gesetz-
lichen Grundlage der Strassenfi-
nanzierung vorzulegen,mit der zum
einen die Möglichkeit einer Spezi-
alfinanzierung für grosse Investiti-
onsvorhaben im Strassenverkehr
geschaffen werden, zum anderen
zusätzliche Mittel in den Strassen-
fonds gelegt werden, damit die stei-
genden Unterhaltslasten und der
Nachholbedarf für Sanierungen und
Substanzerhaltung und die erfor-
derlichen Investitionen bei den
Kantonsstrassen getragen werden
können. we

FDP-Kantonsrat Walter Locher: «Der städ-
tischen Verhinderungspolitik im Strassen-
verkehr einen Riegel geschoben.» z.V.g.

Ungenügende
Kontrollen
Personenfreizügigkeit In ei-
nem politischen Vorstoss ver-
langt die SP-Kantonsrätin Betti-
na Surber von der St.Galler Re-
gierung, die Personenfreizügig-
keit nicht aufs Spiel zu setzen und
empfiehlt eine risikobasierte
Kontrollstrategie bei der Umset-
zung der flankierenden Mass-
nahmen. Sie soll zumindest die
nationalen Mindestvorgaben er-
füllen. Surber macht darauf auf-
merksam, dass gemäss einer ge-
samtschweizerischen Richtlinie
zwei bis drei Prozent der Schwei-
zer Arbeitgeber ohne allgemein
verbindlich erklärtem GAV, 50
Prozent der Entsandten und 50
Prozent der Selbständigen durch
die Tripartite Kommission (TPK)
kontrolliert werden sollen. Im
letzten Jahr wurden im Kanton
St.Gallen aber lediglich 1,2 Pro-
zent der Schweizer Arbeitgeber
kontrolliert (150 Betriebe), 31
Prozent der Entsandten und 2,4
Prozent der Selbständigen. Aus-
serdem hat der Kanton St.Gallen
noch nie eine Dienstleistungs-
sperre ausgesprochen. Neben
St.Gallen wurden einzig in den
beiden Appenzeller Halbkanto-
nen und im Kanton Zug noch nie
eine Sperre verhängt. Wie Surber
betont, wecken diese Zahlen
Zweifel am Willen - allenfalls an
den Ressourcen des Kantons -
seiner Pflicht nachzukommen,
die Einhaltung von orts- und
branchenüblichen Löhnen zu
kontrollieren.
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Genügend Parkplätze vorhanden.
Ganz in der Nähe vom Friedhof Feldli.

SCHOREN

Leidmahl im Restaurant Schoren –
Abschiednehmen in einem

würdevollen Rahmen.


